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Appell der Stadt Fürth an die Bundesregierung betreffend Energiekonzept 
Zum Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 19.10.2010 

I. Beschluss 

 
Gremium Stadtrat          
 
Datum 27.10.2010  
 

Abstimmungsergebnis 
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Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

      X             8 
 
 
1. Die Stadt Fürth sieht sich in ihrer Verantwortung für die Fürther Bürger aufgefordert, zur 
Frage der beabsichtigten Verlängerung der Restlaufzeiten deutscher Atomkraftwerke 
Stellung zu nehmen.  
Diese Verantwortung resultiert einerseits aus der Aufgabe der Stadt als örtlicher Sicherheits- 
und Katastrophenschutzbehörde, aber auch aus der Vorreiterrolle Fürths bei der Nutzung 
erneuerbarer Energien („Solarstadt Fürth“). Ferner ist ein Wettbewerbsnachteil der 
städtischen Tochter infra fürth GmbH zu befürchten.  
 
2. Dies vorausgeschickt, appelliert die Stadt Fürth an die Bundesregierung, an die 
Fraktionen im Deutschen Bundestag, an die Bayerische Staatsregierung und an die 
Fraktionen im Bayerischen Landtag:  
 
 a) die Entscheidung zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland nicht als 
Gesetz zu beschließen bzw. einem solchen Gesetz nicht zuzustimmen.  
Insbesondere die Laufzeiten der bayerischen Atomkraftwerke Grafenrheinfeld und Isar I und 
II sollten nach Auffassung der Stadt Fürth nicht verlängert werden, da Unfälle in diesen 
Anlagen die Sicherheit und Gesundheit der Fürther Bürger unvermeidlich schädigen würden;  
 
b) für den Fall, dass die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke dennoch verlängert werden, 
für jede Anlage eine sicherheitstechnische Einzelfallprüfung vorzusehen;  
 
c) für den Fall von Laufzeitverlängerungen zeitgleich Kompensationsmaßnahmen zugunsten 
städtischer Energieversorger vorzusehen.  
 
Die Stadt Fürth schließt sich insoweit dem Beschluss des Hauptausschusses des Deutschen 
Städtetags zu den Energiepolitischen Leitlinien der Bundesregierung vom 16.06.2010 und 
der Stellungnahme des Hauptgeschäftsführers des DST vom 28.09.2010 an.  
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II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. BMPA/SD zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  
 
 

IV. Ref. III  

Fürth, 27.10.2010 
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